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loirb nod) nichts aus ber Sache. 3d) oerlange ein 3abr
©robe3eit für bert Seftanb ber jarten ©efüble 3roifdjen 3hnen
unb Sone. StRein Saus ftefjt 3f>nen offen — unter ber ©e=
bingung, bah Sie fürberfjin jebe Seimlidjîeit, audj jeben
heimlichen ©riefoertebr, unterlaffen. ©as ift mein unoer--
rüdbarer Stanbpuntt! Itnb bamit" — er befam es auf
einmal febr eilig unb oerfdjnitt mir jeben Anlauf 3U einem
AMebererroägungsbegebren — „roollen Sie midj bitte ent»
fcbulbigen. ©s marten im „Abler" meine Kcollegen pom
Äaffeejah. Sie bleiben ja roobl nodj etroas bei meinet
gamilie?"

©r erhob fid) fdjroerfällig, inbem er bas 3ipperlein
in feinen fteifen ftnien burdj Aufftühen ber Sänbe befdjroid)»
tigte. 3d) mar für ibn für einmal erlebigt!...

©ie ©pifobe mit bem Sureaufräulein tann id) fd)Iie=
hen. 2Bir mürben lein ©aar. ©er ©influh ib^es Staters
fdjupfte meine fiiebbaberfdjaft aus bem ©eleife. ©r arbeitete
gegen mid) unb 30g fdjliehlidj einen „firen" ©rportangeftettten
bem Beinen nodj ©oben fudjenben „©efdjäftsberrn" als ©i=
bam oor. — ©ielleidjt, roeil er im Sehen felbft einmal mit
ber Selbftänbigteit 3U fämpfen batte!

Als fie Sodj3eit batte, geifterte mein meines ©efidjt
burdj bas Saustürgitter eines bem 3ioilftanbsamt gegen»
Überliegenben ©erroaltungsgebäubes. 3d) Tab fie im roei»

hen Sdjleier unb trug bie ©rfdjeinung eine Zeitlang ©ag
unb ©acht mit mir herum. ©is 3um ©infdjlafen unb bann
im ©rauni:= — IIW
3ur 9îcuorbnung bes SUfcotyolroefens

in ber Säjroetä.
11.

Sßir baben im erften Ariitel feftgeftetlt, bah bie Scbmei3
an ber Spihe aller fiänber ber ©rbe marfdjiert, roas ben
©erbraudj altobolifdjer ©etränle betrifft. ©iefe ©atfadje,
im Siebte unferer gegenroärtigen ötonomifdjen Situation be»

trachtet, mahnt 3um Auffeljen. SRan fpridjt beute mieber,
mie oor Diesig 3abren, offi3ieII oon ben

„golgeft bes SI I !o b 0 11 s m u s in ber Sd)toei3".
Serr ©unbesrat ©îuft) ftellt geftüht auf bie ©efultate

fo3iologifdjer unb mebi3inifd)er gorfdjungen feft: „©er Alto»
botismus ïorrumpiert ben bäuslidjen Serb. So bat bie
Statiftü oon 1812 Scbeibungen, bie in einer fd)roei3erifd)en
Stabt oon 1902—1912 ausgefproeben mürben, 670 bem
Altobolmihbraud) jugeftbrieben. ©ad> ben lebten eingaben
bes ftatiftifeben Sureaus finb 20% ber Aufnahmen in ben
Srrenanftalten auf bie ©runtfudjt 3urüd3ufübren." ©îufp
3itiert bann ®. ©unges Unterfudjungen über bie begene»
rierenbe ©olle bes Altobols als Saupturfadje ber Stil»
Iungsunfäbigteit bei ben Sd)mei3erfrauen. ©r ermähnt ferner,
bafr bie Strafgerid)tsftatifti! bie ©runtfudjt in 40% ber
gälle als ©elittsurfadje bei ben männlichen ©erurteilten
auf3äl)lt unb bab nachgeroiefenermahen ber ©rofeteil ber
©elitte, bie roäbrenb ber SIRobilifationsjeit bie ©eftrafung
oon Solbaten notmenbig machten, bem Altobol aufs 5terb»
bob 3U fdjreiben finb. ©ie Sterblidjteit ift auf bem ßanbe,
mo bie Sausbrennerei oerbreitet ift, gröber als in bec
Stabt. 3n ©afcbStabt ift ber Altobol in 7% ber ©obes»
fälle bei ©lännern bie Urfadje, in ein3elnen lanbroirtfdjaft»
iidjeit Äantonen in 11, 12, ja felbft 14%. Sert SRufp fafet
3iifammen mie folgt: „3n ber Sdjtoeb, mie auch anbersroo,
oernidjtet ber Alfobolismus ben bäuslidjen Serb, ©r füllt
bie 3rrenanftalten unb bie ©efängniffe. ©r bilöet im ©er»
ein mit ber ©ubertulofe ben gröhten ©erforger ber grieb»
böfe." Unb er folgert baraus mit ©edjt: ,,©ie öffentlid)e
SReinung unb bauptfädjlicbi bie Sebörben müffen biefen ern»
ften ©erbältniffen immer mehr Aufmertfamteit fd>enten. 3e=

benfalls muh enblid) ber SDÏut 3U ben nötigen ©lahnabmen
aufgebracht roerben."

Soldje ©tahnabmen finb in ©orbereitung. 2Bie mir
aus ben ©erbanblungen im fdjroeiserifdjen ©arlamente roif»

Jen, banbelt es fid) beute für ben ©bef bes eibgenöffifchen
öunan3bepartementes um bie ©urebbringung einer ©erfah
fungsreoifion 3ur

©rroeiterung bes StI!0b01m0n0p0Is.
_

©ie bisher freie ©rennerei oon Obft unb Qbfttrefter,
SBein unb fbtoft, Konfitüre ic. foil ebenfalls bem ©îonopol
unterteilt merben. ©iefe ©erfaffungsreoifion mirb 3m ©ot=
menbigteit angefiebts ber ©atfa/cbe, ba'ö beute bie Sllfobol»
oerroaltung nur mehr einen 3ebntel ber febmeiserifeben Stlfo»
bolprobuttion in ben Sänben bat. ©or bem Kriege roaren
es noch neun 3ebntel. ©ie hoben itriegspreife, bie ben
auslänbif^en Sprit belüfteten, machten bie inlänbifdje ©rem
nerei rentabel, fo rentable, bat alles ©rennbare in Schnaps
oermanbelt mürbe. „3n ein3elnen ilonferoenfabrifen — fagt
StRufi) — tonnte man ber ©erfudmng nicht miberfteben,
mehrere SRillionen Kilogramm ©onfitüre in
Sprit u m 3 um an b e In." ©un mirb uns begreiflich,
marum mir für bie gfrüdjte unb bie .Konfitüre fo hohe
©reife 3ablen muhten. Sogar bie .Konfitüre, bas föftlicbe
©abrungsmittel für unfere Äinber, muhte ben SBeg burd)
bie burftige ileble bes Sitörliebbabers unb Sdjnapsfaufers
nehmen. 3©ir haben es roirtlidj berrlidji meit gebracht.

©ie Slltoboloerroaltung ift beute madjtlos gegenüber
biefen ©erbältniffen. Serfauft fie ben Sprit billig an bie
fiiförfabritanten, um ben Sausbrennereien Konturren3 3U

machen, fo oerbilligt fie ben Sdjnaps unb förbert ben Sil»
tobolismus noch mehr; oertauft fie ihn teuer, fo beett fidj
ber ^abritant mit billigerem ©obftoff aus ber ©rioaD
brennerei ein; biefe rentiert infolge ber gröberen ©achfrage
unb oerbreitet fid) 3um Schaben ber ©oltsgefunbheit.

©s bleibt tatfächlich: nur mehr ber Stusroeg, bie freie
©rennerei auf ein ©tinimum ein3ufd)ränten burdj Stusbeb»
nung bes ©tonopols. Ober es märe bann, bah ber Staat
auf biefe SIrt, ben Sllîobolismus 3U betämpfen, oer3ichtete
unb eine neue mirtfamere ©ietbobe oerfudjte.

©ie oorgefdjlagene ©euorbnung begegnet nicht 3U oer»
tennenben Schmierigteiten. Sie mill — fo lautet ber ©or»
fchlag — ben ton3effionierten ©rennereien ben Sprit 3U

„angemeffenen ©reifen" ablaufen, um baburd) ben Obft»
probu3enten bie ©ermertung ihrer ©robutte mieberum 3U

„angemeffenen ©reifen" 3U garantieren, ©er ©orfdjlag fiebt
ein ©tinimalquantum oon 30,000 Settoliter oor, bas bie
Sllfoboloermaltung ben ©rennereien ab3unebmen fid) oer»
pflichten mill, ©as Quantum mürbe in 3abren mit reicher
Obfternte erhöbt roerben.

©3ie fid) bie Abmachung ausroirten mirb, erfeben mir
aus ben ©erbältniffen, mie fie fidj allbereits fdjon entroidelt
haben, ©ie ©eoifion beftebt nämlid) in ihrem prattifeben
©eil fdjon in Kxaft, beoor fie nod> ©efeh gemorben ift.
©er ©unbesrat bat bie eibgenöffifche ©Itoboloerroaltung er»
mäd)tigt, mit ber ©ereinigung ber ©ebnteij. Dbftffiritfabritanten
einen ©ertrag 3U fdjftehen über bie Ablieferung ber Spiri»
tuofen, bie aus bem ©rennen oon Dbft unb Obftprobuîten
ftammen. ©er ©ertrag oerpfliebtet bie Alloloermaltung, ben
©rennereien ein Quantum oon 40,000 Settoliter Sprit 3um
©reife oon jjr. 210 per Settoliter ab3unebmen. ©ah biefer
©reis „angemeffen" ift, erhellt aus ber ©atfadje, bah bie
Altoboloermaltung 3ur3eit ben Settoliter Sprit mieber für
3irta 30 grauten aus bem Auslarib be3ieben tonnte. Anber»
feits fdjeint ber ©ertrag nicht bie nötige ©arantie für ben

„angemeffenen Obftpreis" 3U enthalten; bie Altoboloermal»
tung betlagt fich nämlich^ in ©reffecommuniquéê barüber,
bah bie ©rennereien ben ©auern 3U niebrige ©reife sahlten.
SRit ©echt frägt bie ,,©ationaI=3eitung", roer benn eigent»
lieh biefen lleberpreis oon 7,2 ©Millionen granlen, ben bie
Altoboloerroaltung ausgibt, trabten foil. Serr ©tufp mill
ben Altoboltonfum betämpfen unb roenn irgenb möglich
bie ©tonopoleinnabmen mieber auf bie alte Söbe beben,
©ie grohe SRaffe bes angetauften Qbftfprits mill er bena»

turieren unb ber Snbuftrie oertaufen, ©atürlid) unter bem

576 VIL LLlîdlLK NDLNL

wird noch nichts aus der Sache. Ich verlange ein Jahr
Probezeit für den Bestand der zarten Gefühle zwischen Ihnen
und Lone. Mein Haus steht Ihnen offen unter der Be-
dingung, daß Sie fürderhin jede Heimlichkeit, auch jeden
heimlichen Briefverkehr, unterlassen. Das ist mein unver-
rückbarer Standpunkt! Und damit" — er bekam es auf
einmal sehr eilig und verschnitt mir jeden Anlauf zu einem
Wiedererwägungsbegehren — „wollen Sie mich bitte ent-
schuldigen. Es warten im „Adler" meine Kollegen vom
Kaffeesatz. Sie bleiben ja wohl noch etwas bei meiner
Familie?"

Er erhob sich schwerfällig, indem er das Zipperlein
in seinen steifen Knien durch Aufstützen der Hände beschwich-
tigte. Ich war für ihn für einmal erledigt!...

Die Episode mit dem Bureaufräulein kann ich schlie-
tzen. Wir wurden kein Paar. Der Einflutz ihres Vaters
schupfte meine Liebhaberschaft aus dem Geleise. Er arbeitete
gegen mich und zog schließlich einen „fixen" Erportangestellten
dem kleinen noch Boden suchenden „Geschäftsherrn" als Ei-
dam vor. — Vielleicht, weil er im Leben selbst einmal mit
der Selbständigkeit zu kämpfen hatte!

Als sie Hochzeit hatte, geisterte mein weitzes Gesicht
durch das Haustürgitter eines dem Zivilstandsamt gegen-
überliegenden Verwaltungsgebäudes. Ich sah sie iin wei-
tzen Schleier und trug die Erscheinung eine Zeitlang Tag
und Nacht mit mir herum. Bis zum Einschlafen und dann
im Traum

mm-»»»-. — - '»»>»

Zur Neuordnung des Alkoholwesens
in der Schweiz.

ii.
Wir haben im ersten Artikel festgestellt, datz die Schweiz

an der Spitze aller Länder der Erde marschiert, was den
Verbrauch alkoholischer Getränke betrifft. Diese Tatsache,
im Lichte unserer gegenwärtigen ökonomischen Situation be-
trachtet, mahnt zum Aufsehen. Man spricht heute wieder,
wie vor vierzig Jahren, offiziell von den

„Folgen des Alkoholismus in der Schweiz".
Herr Bundesrat Musy stellt gestützt auf die Resultate

soziologischer und medizinischer Forschungen fest: „Der Alko-
Holismus korrumpiert den häuslichen Herd. So hat die
Statistik von 1812 Scheidungen, die in einer schweizerischen
Stadt von 1902—1912 ausgesprochen wurden, 679 dem
Alkoholmißbrauch zugeschrieben. Nach den letzten Angaben
des statistischen Bureaus sind 29«/» der Aufnahmen in den

Irrenanstalten auf die Trunksucht zurückzuführen." Musy
zitiert dann E. Bunges Untersuchungen über die degene-
rierende Rolle des Alkohols als Hauptursache der Stil-
lungsunfähigkeit bei den Schweizerfrauen. Er erwähnt ferner,
daß die Strafgerichtsstatistik die Trunksucht in 49»/° der
Fälle als Deliktsursache bei den männlichen Verurteilten
aufzählt und daß nachgewiesenermatzen der Großteil der
Delikte, die während der Mobilisationszeit die Bestrafung
von Soldaten notwendig machten, dem Alkohol aufs Kerb-
holz zu schreiben sind. Die Sterblichkeit ist auf dem Lande,
wo die Hausbrennerei verbreitet ist, größer als in der
Stadt. In Basel-Stadt ist der Alkohol in 7»/o der Todes-
fälle bei Männern die Ursache, in einzelnen landwirtschaft-
lichen Kantonen in 11, 12, ja selbst 14°/o. Herr Musy faßt
zusammen wie folgt: „In der Schweiz, wie auch anderswo,
vernichtet der Alkoholismus den häuslichen Herd. Er füllt
die Irrenanstalten und die Gefängnisse. Er bildet im Ver-
ein mit der Tuberkulose den größten Versorger der Fried-
Höfe." Und er folgert daraus mit Recht: „Die öffentliche
Meinung und hauptsächlich die Behörden müssen diesen ern-
sten Verhältnissen immer mehr Aufmerksamkeit schenken. Je-
denfalls muß endlich der Mut zu den nötigen Maßnahmen
aufgebracht werden."

Solche Maßnahmen sind in Vorbereitung. Wie wir
aus den Verhandlungen im schweizerischen Parlamente wis-

sen, handelt es sich heute für den Ehef des eidgenössischen
Finanzdepartementes um die Durchdringung einer Verfast
sungsrevision zur

Erweiterung des Alkohol Monopols.
Die bisher freie Brennerei von Obst und Obsttrester,

Wein und Most. Konfitüre rc. soll ebenfalls dem Monopol
unterstellt werden. Diese Verfassungsreoision wird zur Not-
wendigkeit angesichts der Tatsache, daß heute die Alkohol-
Verwaltung nur mehr einen Zehntel der schweizerischen Alko-
Holproduktion in den Händen hat. Vor dem Kriege waren
es noch neun Zehntel. Die hohen Kriegspreise, die den
ausländischen Sprit belasteten, machten die inländische Bren-
nerei rentabel, so rentable, daß alles Brennbare in Schnaps
verwandelt wurde. „In einzelnen Konservenfabriken — sagt
Musy — konnte man der Versuchung nicht widerstehen,
mehrere Millionen Kilogramm Konfitüre in
Sprit umzuwandeln." Nun wird uns begreiflich,
warum wir für die Früchte und die Konfitüre so hohe
Preise zahlen mußten. Sogar die Konfitüre. das köstliche
Nahrungsmittel für unsere Kinder, mußte den Weg durch
die durstige Kehle des Likörliebhabers und Schnapssäufers
nehmen. Wir haben es wirklich herrlich weit gebracht.

Die Alkoholverwaltung ist heute machtlos gegenüber
diesen Verhältnissen. Verkauft sie den Sprit billig an die
Likörfabrikanten, um den Hausbrennereien Konkurrenz zu
machen, so verbilligt sie den Schnaps und fördert den Al-
koholismus noch mehr,- verkauft sie ihn teuer, so deckt sich

der Fabrikant mit billigerem Rohstoff aus der Privat-
brennerei ein; diese rentiert infolge der größeren Nachfrage
und verbreitet sich zum Schäden der Volksgesundheit.

Es bleibt tatsächlich nur mehr der Ausweg, die freie
Brennerei auf ein Minimum einzuschränken durch Ausdeh-
nung des Monopols. Oder es wäre dann, daß der Staat
auf diese Art, den Alkoholismus zu bekämpfen, verzichtete
und eine neue wirksamere Methode versuchte.

Die vorgeschlagene Neuordnung begegnet nicht zu ver-
kennenden Schwierigkeiten. Sie will — so lautet der Vor-
schlag — den konzessionierten Brennereien den Sprit zu
„angemessenen Preisen" abkaufen, um dadurch den Obst-
Produzenten die Verwertung ihrer Produkte wiederum zu
„angemessenen Preisen" zu garantieren. Der Vorschlag sieht
ein Minimalguantum von 39,999 Hektoliter vor, das die
Alkoholverwaltung den Brennereien abzunehmen sich ver-
pflichten will. Das Quantum würde in Jahren mit reicher
Obsternte erhöht werden.

Wie sich die Abmachung auswirken wird, ersehen wir
aus den Verhältnissen, wie sie sich allbereits schon entwickelt
haben. Die Revision besteht nämlich in ihrem praktischen
Teil schon in Kraft, bevor sie noch Gesetz geworden ist.
Der Bundesrat hat die eidgenössische Alkoholverwaltung er-
mächtigt, mit der Vereinigung der Schweiz. Obstspritfabrikanten
einen Vertrag zu schließen über die Ablieferung der Spiri-
tuosen, die aus dem Brennen von Obst und Obstprodukten
stammen. Der Vertrag verpflichtet die Alkolverwaltung, den
Brennereien ein Quantum von 49,999 Hektoliter Sprit zum
Preise von Fr. 219 per Hektoliter abzunehmen. Daß dieser

Preis „angemessen" ist, erhellt aus der Tatsache, daß die
Alkoholverwaltung zurzeit den Hektoliter Sprit wieder für
zirka 39 Franken aus dem Ausland beziehen könnte. Ander-
seits scheint der Vertrag nicht die nötige Garantie für den
„angemessenen Obstpreis" zu enthalten,- die Alkoholverwal-
tung beklagt sich nämlich in Pressecommuniquês darüber,
daß die Brennereien den Bauern zu niedrige Preise zahlten.
Mit Recht frägt die „National-Zeitung", wer denn eigent-
lich diesen Ueberpreis von 7,2 Millionen Franken, den die
Alkoholoerwaltung ausgibt, bezahlen soll. Herr Musy will
den Alkoholkonsum bekämpfen und wenn irgend möglich
die Monopoleinnahmen wieder auf die alte Höhe heben.
Die große Masse des angekauften Obstsprits will er dena-
turieren und der Industrie verkaufen. Natürlich unter dem
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©intaufspreife oon 8fr. 210 pro Hettoliter, fonft toiirben
ltd) bie gabritanten mit SRedjt über bie 3urüdfefcung gegen«
über bert Prennern rtttb Pauern betlagen, betten fie einen fedjs«
bis fiebenmal 3U teuren Sprit bejahten mühten. 2Benn
aber bie Plonopoloerwaltung über bas Jold)erroeife pro«
Dosierte Défait hinaus aus bem Altoholoertauf 7—8 SCTîiï»

lionen oerbienen mill — um fie, wie perfprochen wirb', ber
2IIters= unb Snoali'bentaffe nuhbar 3U madjen, — bann
muh fie es auherorbentlidj gefdjidt aufteilen. ©ntweber muh
fie ben Orinîfprit fetjr teuer oertaufen — bann roirb we=

niger Schnaps uttb bafür mehr 23ier unb 2Bein getrunten,
ober bann muh fie 3U bem teuren einheimifchen Sprit nod)
fehr oiel billigen auslänbifdjen 3ufaufen — aber nein, bas
geht wieber nidjt, weit ja bie Altobolreoifion bie Pranntwein«
peft einbämmen unb nid)t förbern foil.

Oie Preisgarantie tann in ber Oat ber Peuorbnung
3um Perhängnis tperben: fie oereitelt enttoeber ben fista«
lifdjen ober bann ben fo3iaIen 3toed.

Sie tonnte unter Umftünben ©utes roirten. Oantt näm«

Iidj, wenn ber Purfb unter bem Orud ber Preisfeffet — um
ber Alfobülflut, bie ihm bie Plillioneneinnaljmen weg«
fchroemmt, 3U entgehen — alle Anftrengungen machen mürbe,
um bie r a t i o n e 11 c Ob ftoerroertung 3U förbern. Piel«
leicht tommt er burdji bie Pol ba3U, bie gemeinbeweife Or=
ganifation ber Obft« unb Ploftfterilifierung, ber 8frud)toer=
arbeitung 3U Ptarmelabe unb Konfitüren 3U unterftühen.
©s ift nicht aus3ubenîen, raie fegensreidj bas PSirten ,ber
Altoboloerwaltung auf biefe PSeife für bas teiblidje unb
geiftige PSohl bes Schwei3eroolfes tperben tonnte. Plillionen
unb aber Plillionen oon PBerten tonnten aus bem giftigen,
tultur« unb Iräfte3erftörenben Altobolftrom für bie Polts«
ernährung herausgerettet werben.

8freilidj biefe ©ntwidlung fefet nicht bloh bie ©infidjt
unb ben guten PSillen ber für bas Polfswohl oerantwort«
liehen Pehörben, foribern in noch gröberem Plahe bie ©r«

tenntnis unb ben SBillen ber Poltsmaffen »oraus. Die grohe
Spenge ftellt fich heute 3ur Altobolfrage noch' inbiffereut.
Oas Plehr ober Plinber intereffiert fie nicht. Sie glaubt
hierin lieber ben Dptimiften als ben Peffimiften. IXmfo
toid)tiger ift bie Haltung ber Pebörbe in biefer Sfrage. Oer
Portrag oon Herrn Punbesrat Plufp ift ein erfreuliches An«
3eidjen für bas ©rwadjen bes Perantcoortlichteitsgefühls. P3ir
ftimmen ooll unb gan3 mit feinem Appell an bie Oeffent«
liebfeit überein. „Die (Erfahrung hat ge3eigt — fo fchreibt
Herr Plufp — bah bie Schule unb ber öffentliche Unter«
rieht im allgemeinen bie Sntroidlung bes Alfobolismus nicht

oerhinbern tann. Plan muh ihm eine gan3 befonbere ©r=

3iehung entgegenfehen. Die 3ugenb muh oon ber Kinb«
heit an, in Spe3talfurfen, oon ben ©efahren bes Alfobolis«
mus unterrichtet roerben. ©s ift notweribig, bah ber ge«

famte ßehrtörper in bie Sage oerfeht roerbe, biefe befonoere
©r3iehung ber gefamten 3ugerib angebeihen 3U laffen. PSarum
tonnte man 3. P. nicht einen Peil bes Altohohsebntels biefer
fo nühlidjen gorm oon ooltstümlidjer ©r3iehung 3utoenben?"

*
3n ben Kreifen ber Altobolgegner aus ©efinnung_ hält

man inbeffen biefe projettierte ßöfung ber fdjweHerifdjen
Altobolfrage für ungenügenb. Oas Alfobolmonopol, fo fagt
man ba, intereffiert ben f^istus am Altoboltonfum. Oie Plu=
ft)fd>e Peuorbnung ftellt ben Kantonen einen tünftigen Pei«

trag aus bem Altobolgewinn (Vs ben Kantonen, Vs ber

©ibgenöffenfehaft) oon '8fr. 3 pro Kopf, gegen 25 ©ts. im
legten 3abr in Ausfidjt. Pßie fdjaeïï fich' ein Saushalt, ein

Staatshaushalt nicht minber, auf ein höheres ©infommen
einftellt unb toie febwer er fich bann mit einem Abbau ab«

finbet, weih jeber aus ©rfahrung. Unb hat wirtlich oag

Alfobolmonopol oon 1885 ben Alfobolismus in ber Sdjwei3
mit ©rfolg hefämpft? Sert* Plufu glaubt, burch bie Peu«

orbnung roenigftens bie fdjlimmften Omellen bes Altobob
elenbes, bie ber freien Prennerei, oerftopfen 3U tonnen.

Sein ©Iaube Hingt nicht fehr 3Uoerfid)tlich. ©s bürfte ihm;

3unächft um bie Pettung bes gisfus 3U tun fein. P3as nach«

her tommt, bas muh man ehett gewärtigen.
P3ir haben unfere Pleinung hierüber gefagt: Oie Pe«

form ift auf alle Salle 3U begrüben, aber bann muh eine
intenfioe Aufflärung bes Polles über bie Altobolfrage ein«
fehen uttb 3roar oon Staates wegen. Oer Sdmapstoiifum
muh nicht nur in ber Oheorie, fonbern in Oat unb P3ahr«
heit betämpft werben. Oa3U nun fdjeint uns feine ©itirich-
tung geeigneter als

bas ©emeinbebeftimmungsrecht.
Plan perfteht barunter bas Pecht einer ©emeinbe, auf

ihrem Poben Kauf unb Pertauf oon PIfoholita 3U per«
bieten. Sür bas fd)wei3erif(he ©emeinbebeftimmungsrecht
würbe es fid) nur barum haubeln, bie gebrannten altoho»
Iifcften ©etränte aus einer ©emeinbe 3U oerbannen. Oiefes
Pecht würbe nur burch' einen Plehrheitsbefchluh in ber be=

treffenben ©emeinbe 3uftanbe tommen. PBenn 3. P. eine
©emeinbe fdjwer unter PItoholismus leibet, wenn fie inoalib
geworbene Printer unb ihre oerarmten unb begenerierten
Samilien 3U oerforgen hat unb unter biefer ßaft fd)ier 30=

fammenbricht, fo hat fie bas Pedjt, ein Pranntweinoerbot
befchlieheu 3U bürfen. ©s ift bies ein Pcd)t ber Potwehr,
bas bie Allgemeinheit bem ©injelnen gegenüber in bie Sartb
betäme. Oiefes Pecht mühte burd) einen 3ufah 3um Ar«
titel 31 unb 32 bis ber Punbesoerfaffung ftipuliert werben.

Oie Altoholintereffenten, bie ein eigenes Setretariat
3ur Petämpfung ber Antialtoholbewegung unterhalten, wer«
ben bas ©emeinbebeftimmungsrecht mit allen Plitteln be«

tämpfen. Oenn es ftellt ihnen fdjwere Sdjäbigungen in Aus«
fid)t. ©ewih werben nach Annahme bes ©emeinbebeftim«
mungsredjtes halb eine grohe 3ahl oon ©emeinben bas
Schnapsoerbot einführen, unb ein Abfahgebiet um bas an«
bere wirb ben Sd)napsproDU3enten oerloren gehen. Oenn
3weifeIIos werben fid) bie fdmapslofen ©emeinben wohler be«

finben, unb ihr Peifpiel wirb rafd) Sd)ulc madjen. Oas>

tonnte ben Altoholintereffenten eigentlich gleichgültig fein,
— ba ja bie Altoholoerwaltung ihnen ben Orefter unb ben

Sprit 3U angemeffenen Preifen abtauft —, wenn nicht bas
©emeinbebeftimmungsrecht eine hödjft fatale altoholfeinblidje
Pewegung herbeiführen würbe, bie 3ulebt ihrem Stanbe
bodj gefährlich) werben tonnte.

©ewih, bas ©emeinbebeftimmungsrecht würbe bie Anti«
alfobolbemegung mächtig ftühen. PSir glauben aber nicht

3um Sdjaben bes Sdjwei3erooItes. 3n jeber ©emeinbe, wo
bie Altoholgegner jatjlreid) finb, würbe eine Abftimmung
angeregt unb oorhereitet. 0>a mühten bie ©eifter aufein«
anberplahen. Ood) wie füllten in einer Oemofratie, wo bie

Ptebrheit regiert unb bie Auftlärung erlaubt ift, barin eine

©efahr liegen? Oas Altoholtapital oerfügt über eine Piefen«
macht; es würbe fie 3weifeIlos gebraudjen. £>at es ba3U

no;dj bie Pernunft unb bie P3iffenfdjüft unb bas gute ©e«

wiffen auf feiner Seite, wie tonnte ihm ba ber Kampf bange
machen? ©s mühte ja bann bie Auseinanberfehung mit ben

Altoholbetämpfern gerabe3U fu.djen, um biefe ad absurdum
311 führen. '

Pernünftige ©rünbe ftehen bem ©emeinbebeftimmungs«
red)t nicht entgegen, ©s ift im ©runbe genommen nur bie
logifdjc ©rgän3ung 3ur anpeftrebten Peuorbnung bes AI«

toholwefens in ber Sdjwei3; benrt ohne bas Pedjt bes

Pranntmeinberboteê für bie ©emeinben, fleht, toie gefagt,
ber ©rfolg ber Peuerung für bie Petämpfung bes Alto«
holismus in ber ßuft. ' ' ' 'i, ;:- -

' "p -

©nglonb üerfagt.
Seit ber lehte Peri^t erf^ienen, haben fich- gewichtige

Oinge oolhogen: Oie Pefte ber griechifchen Armee finb aus
Kleiuafien abge3ogen, bie ©nglänber haben fich geweigert,
gleich roie bie 8fran3ofen bas anatolifche Ufer 3U räumen,

auf Haaresbreite ftanb man oor einem englifd)«türtifchen
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Einkaufspreise von Fr. 210 pro Hektoliter, sonst würden
sich die Fabrikanten mit Recht über die Zurücksetzung gegen-
über den Brennern und Bauern beklagen, denen sie einen sechs-

bis siebenmal zu teuren Sprit bezahlen mühten. Wenn
aber die Monopolverwaltung über das solcherweise pro-
vozierte Defizit hinaus aus dem Alkoholverkauf 7—3 Mil-
lionen verdienen will — um sie, wie versprochen wird', der
Alters- und Jnvalidenkasse nutzbar zu machen, — dann
muh sie es außerordentlich geschickt anstellen. Entweder muh
sie den Trinksprit sehr teuer verkaufen — dann wird we-
niger Schnaps und dafür mehr Bier und Wein getrunken,
oder dann muh sie zu dem teuren einheimischen Sprit noch

sehr viel billigen ausländischen zukaufen — aber nein, das
geht wieder nicht, weil ja die Alkoholrevision die Branntwein-
pest eindämmen und nicht fördern soll.

Die Preisgarantie kann in der Tat der Neuordnung
zum Verhängnis werden: sie vereitelt entweder den fiska-
lischen oder dann den sozialen Zweck.

Sie könnte unter Umständen Gutes wirken. Dann näm-
lich, wenn der Bund unter dem Druck der Preisfessel — um
der Alkoholflut, die ihm die Millioneneinnahmen weg-
schwemmt, zu entgehen — alle Anstrengungen machen würde,
um die r at i o n e ll e Och st Verwertung zu fördern. Viel-
leicht kommt er durch die Not dazu, die gemeindeweise Or-
ganisation der Obst- und Moststerilisierung, der Fruchtoer-
arbeitung zu Marmelade und Konfitüren zu unterstützen.
Es ist nicht auszudenken, wie segensreich das Wirken.der
Alkoholoerwaltung auf diese Weise für das leibliche und
geistige Wohl des Schweizervolkes werden könnte. Millionen
und aber Millionen von Werten könnten aus dem giftigen,
kultur- und kräftezerstörenden Alkoholstrom für die Volks-
ernährung herausgerettet werden.

Freilich diese Entwicklung setzt nicht bloh die Einsicht
und den guten Willen der für das Volkswohl verantwort-
lichen Behörden, sondern in noch größerem Maße die Er-
kenntnis und den Willen dc? Volksmassen voraus. Die große
Menge stellt sich heute zur Alkoholfrage noch indifferent.
Das Mehr oder Minder interessiert sie nicht. Sie glaubt
hierin lieber den Optimisten als den Pessimisten. Umso
wichtiger ist die Haltung der Behörde in dieser Frage. Der
Vortrag von Herrn Bundesrat Musy ist ein erfreuliches An-
zeichen für das Erwachen des Verantwortlichkeitsgefühls. Wir
stimmen voll und ganz mit seinem Appell an die Oeffent-
lichkeit überein. „Die Erfahrung hat gezeigt — so schreibt

Herr Musy — daß die Schule und der öffentliche Unter-
richt im allgemeinen die Entwicklung des Alkoholismus nicht

verhindern kann. Man muh ihm eine ganz besondere Er-
Ziehung entgegensetzen. Die Jugend muh von der Kind-
heit an, in Spezialkursen, von den Gefahren des Alkoholis-
mus unterrichtet werden. Es ist notwendig, daß der ge-
samte Lehrkörper in die Lage versetzt werde, diese besondere

Erziehung der gesamten Jugend angedeihen zu lassen. Warum
könnte man z. B. nicht einen Teil des Alkoholzehntels dieser
so nützlichen Form von volkstümlicher Erziehung zuwenden?"

»

In den Kreisen der Alkoholgegner aus Gesinnung hält
man indessen diese projektierte Lösung der schweizerischen

Alkoholfrage für ungenügend. Das Alkoholmonopol, so sagt

man da, interessiert den Fiskus am Alkoholkonsum. Die Mu-
sysche Neuordnung stellt den Kantonen einen künftigen Bei-
trag aus dem Alkoholgewinn st/s den Kantonen, Vs der

Eidgenossenschaft) von Fr. 3 pro Kopf, gegen 25 Cts. im
letzten Jahr in Aussicht. Wie schnell sich ein Haushalt, ein

Staatshaushalt nicht minder, auf ein höheres Einkommen

einstellt und wie schwer er sich dann mit einem Abbau ab-

findet, weih jeder aus Erfahrung. Und hat wirklich das
Alkoholmonopol von 1885 den Alkoholismus in der Schweiz

mit Erfolg bekämpft? Herr Musy glaubt, durch die Neu-

ordnuyg wenigstens die schlimmsten Quellen des Alkohol-
elendes, die der freien Brennerei, verstopfen zu können.

Sein Glaube klingt nicht sehr zuversichtlich. Es dürste ihm

zunächst um die Rettung des Fiskus zu tun sein. Was nach-
her kommt, das muh man eben gewärtigen.

Wir haben unsere Meinung hierüber gesagt: Die Re-
form ist auf alle Fälle zu begrüßen, aber dann muh eine
intensive Aufklärung des Volkes über die Alkoholfrage ein-
setzen und zwar von Staates wegen. Der Schnapskonsum
muh nicht nur in der Theorie, sondern in Tat und Wahr-
heit bekämpft werden. Dazu nun scheint uns keine Einrich-
tung geeigneter als

das Gemeindebestimmungsrecht.
Man versteht darunter das Recht einer Gemeinde, auf

ihrem Boden Kauf und Verkauf von Alkoholika zu ver-
bieten. Für das schweizerische Gemeindebestimmungsrecht
würde es sich nur darum handeln, die gebrannten alkoho-
lischen Getränke aus einer Gemeinde zu verbannen. Dieses
Recht würde nur durch einen Mehrheitsbeschluß in der be-
treffenden Gemeinde zustande kommen. Wenn z. B. eine
Gemeinde schwer unter Alkoholismus leidet, wenn sie invalid
gewordene Trinker und ihre verarmten und degenerierten
Familien zu versorgen hat und unter dieser Last schier zu-
sammenbricht, so hat sie das Recht, ein Branntweinverbot
beschließen zu dürfen. Es ist dies ein Recht der Notwehr,
das die Allgemeinheit dem Einzelnen gegenüber in die Hand
bekäme. Dieses Recht mühte durch einen Zusatz zum Ar-
tikel 31 und 32 bw der Bundesverfassung stipuliert werden.

Die Alkoholinteressenten, die ein eigenes Sekretariat
zur Bekämpfung der Antialkoholbewegung unterhalten, wer-
den das Eemeindebestimmungsrecht mit allen Mitteln be-

kämpfen. Denn es stellt ihnen schwere Schädigungen in Aus-
ficht. Eewih werden nach Annahme des Gemeindebestim-
mungsrechtes bald eine grohe Zahl von Gemeinden das
Schnapsverbot einführen, und ein Absatzgebiet um das an-
dere wird den Schnapsproduzenten verloren gehen. Denn
zweifellos werden sich die schnapslosen Gemeinden wohler be-

finden, und ihr Beispiel wird rasch Schule machen. Das-
könnte den Alkoholinteressenten eigentlich gleichgültig sein.

— da ja die Alkoholverwaltung ihnen den Trester und den

Sprit zu angemessenen Preisen abkauft —, wenn nicht das
Eemeindebestimmungsrecht eine höchst fatale alkoholfeindliche
Bewegung herbeiführen würde, die zuletzt ihrem Stande
doch gefährlich werden könnte.

Gewiß, das Eemeindebestimmungsrecht würde die Anti-
alkoholbewegung mächtig stützen. Wir glauben aber nicht

zum Schaden des Schweizervolkes. In jeder Gemeinde, wo
die Alkoholgegner zahlreich sind, würde eine Abstimmung
angeregt und vorbereitet. Da mühten die Geister aufein-
anderplatzen. Doch wie sollten in einer Demokratie, wo die

Mehrheit regiert und die Aufklärung erlaubt ist, darin eine

Gefahr liegen? Das Alkoholkapital verfügt über eine Riesen-
macht; es würde sie zweifellos gebrauchen. Hat es dazu
ngch die Vernunft und die Wissenschaft und das gute Ge-
wissen auf seiner Seite, wie könnte ihm da der Kampf bange
machen? Es mühte ja dann die Auseinandersetzung mit den

Alkoholbekämpfern geradezu suchen, um diese ack absurclum

zu führen. ^

Vernünftige Gründe stehen dem Gemeindebestimmungs-
recht nicht entgegen. Es ist im Grunde genommen nur die
logische Ergänzung zur angestrebten Neuordnung des Al-
koholwesens in der Schweiz: denn ohne das Recht des

Branntweinverbotes für die Gemeinden, steht, wie gesagt,
der Erfolg der Neuerung für die Bekämpfung des Alko-
Holismus in der Luft. ' Z- î

- -- ?»»»> -

' ''
England versagt.

Seit der letzte Bericht erschienen, haben sich gewichtige
Dinge vollzogen: Die Reste der griechischen Armee sind aus
Kleinasien abgezogen, die Engländer Haben sich geweigert,
gleich wie die Franzosen das angtolische Ufer zu räumen,

auf Haaresbreite stand man vor einem englisch-türkischen
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